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und dem Staatsrat der Deutschen Demo
kratischen Republik ausgeübt wird.

Artikel 8 
Grundsätze für den Geltungsbereich 

der Strafgesetze

Der Geltungsbereich der Strafgesetze 
wird durch das Staatsgebiet der Deutschen

Demokratischen Republik, ihre Souveräni
tät, durch die Bindung der Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik an die 
Gesetze ihres Staates, durch die völkerrecht
liche Pflicht zur Erhaltung und Festigung 
des Friedens sowie durch die in internatio
nalen Vereinbarungen festgelegten Ver
pflichtungen bestimmt.

2. Kapitel
Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

1. A b s c h n i t t  
Straftaten und Verfehlungen

§ 1

(1) Straftaten sind schuldhaft begangene 
gesellschaftswidrige oder gesellschaftsge
fährliche Handlungen (Tun oder Unterlas
sen), die nach dem Gesetz als Vergehen 
oder Verbrechen strafrechtliche Verant
wortlichkeit begründen.

(2) Vergehen sind vorsätzlich oder fahr
lässig begangene gesellschaftswidrige Straf
taten, welche die Rechte und Interessen der 
Bürger, das sozialistische Eigentum, die ge
sellschaftliche und staatliche Ordnung oder 
andere Rechte und Interessen der Gesell
schaft schädigen. Sie ziehen strafrechtliche 
Verantwortlichkeit vor einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege oder Strafen 
ohne Freiheitsentzug oder, soweit gesetzlich 
vorgesehen, bei schweren Vergehen Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren nach sich. Die 
Streife für besonders schwere fahrlässige 
Vergehen ist, soweit gesetzlich vorgesehen, 
Freiheitsstrafe bis zu acht Jahren.

(3) Verbrechen sind gesellschaftsgefähr
liche Angriffe gegen die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik, den 
Frieden, die Menschlichkeit und die Men
schenrechte, Kriegsverbrechen, Straftaten 
gegen die Deutsche Demokratische Repu
blik sowie vorsätzlich begangene Straftaten 
gegen das Leben. Verbrechen sind auch an
dere vorsätzlich begangene gesellschaftsge
fährliche Straftaten gegen die Rechte und 
Interessen der Bürger, das sozialistische 
Eigentum oder andere Rechte und Inter
essen der Gesellschaft, die eine schwerwie
gende Mißachtung der sozialistischen Ge

setzlichkeit darstellen und für die deshalb 
eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren angedroht ist oder für die inner
halb des vorgesehenen Strafrahmens im 
Einzelfall eine Freiheitsstrafe von über 
zwei Jahren ausgesprochen wird.

§ 2

(1) Nur auf Antrag des Geschädigten 
werden verfolgt, sofern kein öffentliches 
Interesse daran besteht:
— fahrlässige Körperverletzung;
— Beschädigung persönlichen und privaten 

Eigentums;
— unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeu

gen;
— Eigentumsvergehen gegenüber Angehö

rigen;
— vorsätzliche Körperverletzung gegenüber 

Angehörigen.
(2) Der Antrag muß innerhalb von drei 

Monaten, nachdem der Geschädigte von der 
Straftat erfahren hat, spätestens aber bin
nen sechs Monaten seit der Begehung der 
Straftat, gestellt werden.

(3) Der Antrag kann bis zur Verkün
dung einer die strafrechtliche Verantwort
lichkeit feststellenden Entscheidung zurück
genommen werden.

§ 3

(1) Eine Straftat liegt nicht vor, wenn 
die Handlung zwar dem Wortlaut eines ge
setzlichen Tatbestandes entspricht, jedoch 
die Auswirkungen der Tat auf die Rechte 
und Interessen der Bürger oder der Ge
sellschaft und die Schuld des Täters unbe
deutend sind.


